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aer ersten Inschrift zum zwölften Mal hatte, 80 ist diese natür
lich die ältere'. Dass die dreizehnte tribunicisolle Gewalt mit
dem fünften Consulat chronologisch unvereinbar ist, llat er selt
samer Weise nicht bemerkt; noch befremdender ist freilich die
Deutung der Zahlzeichen ßr als dreizehn an und für sich; denn
dass niemals in einem und demselben griechischen Zahlzeicllen
system das Delta zehn und das Gamma drei bedeutet hat, ist be
kannt. Offenbar hat entweder der Steinmetz oder Schliemann aus
Versehen ß für 1\ gesetzt. Die dreiunddreissigste tribunicische
Gewalt des Tiberius aber passt nicht nur zu dem fünften Con
sulat, sondern dient dazu, die aus diesem 'gewonnene Zeitbestim
mung noch enger einzuschränken. Denn da jenes Consulat das
letzte des TiberiuR gew'esen ist, so lässt sich aus ihm nur die
Errichtung des Denkmals zwischen dem 1. Januar 31 und dem
16. März 37 n. ChI'. erschliessen. Dagegen fürt die Zahl der tri
bunicischen Gewalt auf das Jahr vom 26. Juni 32 bis ebendahin
33 n. ChI'.

Halle a. S. W. Ditten berger.

Zu dem Ellict des Ul]lins ~Iariscianus iiber tHe S]lorteln.
(Eph. epigr. V p. 630 f.)

1) Z. 41 ff. las Mommsen auf dem Abklatsch: earl ta in lio
stula.tione SINGVLIIVMI suffieil unt maiores; in eontradieUoni
bus I quaternos maim'es, in definito negol tio nttmquam ampl'ius quam
Bete a litilgatore ercigi opOI'tebit. Er bemerkt dazu: SINGVLIIVMI
lapis; in exemplat'i meletur fui;se vel certe debuisse SINPLlCI T,
qttadratarius autem numerum litteri.~ lJerseribens locum pm·twrba
visse; und zu QVATERNOS Z. 44: appewet IlII fuisse in elcem
plari a quadratario Ütm litter'is expressum non sine et'rore. Diese
Lesung hat Dessau bei einer nachmals vorgenommenen Verglei
chung des Originals im 'Wesentlichen bestätigt; er giebt an: SIN
GVLI IVMI. Der Buchstabe vor V ist also an seinem oberen
Theile beschädigt. Aber mit Mommsens Emendation der Ueber
lieferung .kann ich mich nach einem erneuten Studium der Ur
kunde nicht einverstanden erklären. Hätte der Concipient 80, wie
Mommsen will, zu schreiben beabsichtigt, so würde er wohl den
Plural eartae gesetzt haben. Indess darüber mag man llinweg
sehen; jedenfalls aber ist die Confusion, die der Steinmetz hier
angerichtet haben soll, völlig unbegreifiicll. Dass er beim Um
schreiben der Ziffer in Buchstaben einen falschen Casus, ja auch
ein falsches Genus setzte, das könnte man allenfallR für möglich
halten; aber warum sollte er SINPLICI weggelassen haben und
wie auf das ganz unverständliche SINGVLIIVMI gekommen
sein? Findet sich doch in der ganzen langen Inschrift von 51
Zeilen kein Versehen, das siüh auch nur annäherncl hiermit ver
gleichen liesse. Denn dass der Steinmetz Z. 4 am Anfang einen
Buchstaben nur aufgemalt, aber nicht eingellauen, ferner Z. 37 zn
Ende ein 0 ausgelai'lsell und in Z. 39 N für IN gegeben hat,
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oder dass er 32 mit der in dieser Zeit gerade bei den Pronomi
nibus in der vulgären R.ede häufigen Vermischung der Geschlechtcr
qui für quae schreibt, wird niemand damit in Parallele stellen
wollen. Uebrigens ist es auoh aus einem anderen Grunde nioht
walJrsoheinlioh, dass die Vorlage dem Steinmetzen bier SINPLICI
~eboten habe. Nur wo der Begriff zum ersten Mal vorkommt,
Z. 26, hat der Conoipient die umständliohere Bezeiohnungin 110
stulat-i,one simplici gewählt; Z. 34 dagegen sagt er einfach in po
stulatione, und das erwarten wir deshalb auch hier. Endlich wird
die Emendation noch dadurch erschwert, dass sie eine zweite, doch
auch eben nicht ganz leichte (quaternae Z. 44 für quaternos), im
Gefolge hat. Nun, ich behaupte, die Ueberlieferung ist völlig gesund
und nicht nur wohl verständlich, sondern auch durchaus oorrect:
der nach Dessau am oberen Ende verletzte Buchstabe ist ein T,
man lese also sing~6li tumi,

Offenbar ist hier die Bezeichnung einer bestimmten Quantität
der charta zu erwarten; dem entspricht das Wort tomus aufs beste.
Man vergleiche die Glossen, die Birt, der sie von G. Löwe er
halten, das antike Buchwesen S. 239 f. mittheilt: scapus' cerius
numerus tomorum sCl'iptorum (Casin. 218. Vatic. 14691) oder ce'}'
tus 11/UmentS tomorum chartae scriptae (Leidens. 67 ]'. gl. Isidori
p. 694, 56). Nach meiner Ueberzeugung hat man hier durchaus
nicht zu denken an Buchrollenbündel, (an jene Buchpentaden und
-clekaden', über die Birt a. a, O. S. 33 ff, handelt, !<ondern tomus
bezeichnet hier, wie es seiner ursprünglichen Bedeutung nach
llöchst angemessen ist, daRseIbe wie plagula, also Blatt, so dass
jene Glossen in der Auffassung von scapus sich völlig decken mit
den Worten des Plinius h. ll. XXIII § 77: numquam pl'ures scapo
quam vicenae 1 (scil. plagulae). Dass hier in unserm Edict von
Papyrus b I ä t t ern, nicht - l'olle n die Rede ist, lehrt auch dia
einfache Ueberlegung der Stelle selbst. Denn wer wollte glau
ben, dass die römischen exceptores z. B. in einer causa in urgtt
enti finiencla, die in einem Termin ganz und gar erledigt wurde,
jemals sechs Papyrusrollen verschrieben hätten? Das brächten
wbhl auch die heutigen Gerichtschreiber kaum ferti~ trotz der
Schreibseligkeit unseres Jahrhunderts und der billigen Preise von
Stroh und Lumpen im Vergleich zum Papyrus, Dass aber to-mus
in der vulgären Rede vielfach tttmus ausgesprochen wurde, das
würdeu wir, wenn auch specielle Belege fehlten, doch mit grosser
Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen nach den massenhaften Ana
logien, die u. a. Schuchardt, der Vocalismus des Vulgärlateins II
S. 130 ff. (vgI. auch S. 91 ff'.) gesammelt hat. Ich will ein paar
anführen, und zwar solche, in denen das 0 ebenf~tlls vor m steht:
A~ttumedo 2, cumitatus 3, dumat ", lzumo 5, lautwmia für Automedo,

1 Birt S. MI will ducenae schreiben.
2 Varro sat. Mon. 157, 1 Rie.
S Pal. Aen. 1, 312.
4 Ebenda IX 708.
5 Als archaisch angeführt von Prise. I 27, 1 H,
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Gomitalus, itornat, lwmo, Aa:ro/J.ll1..Abel' eben jene Glossen, die
uns über die 8inngemit8sheit des Wortes tomus an der in Rede
stehenden Stelle belehrten, haben uns auoh zum Theil die vulgäre
l!'orm erhalten: t~~morum bietet der Leidensis 67 und tumuZus
für tomulus der Casino 218 m. ll Cas.90, Vati<:. 14691• 1468; vgl.
auch ']'VM(a)um,tumatulum in Kopps lex. Tir. 386, b. Dass
diese Formen an den angeführten Stellen etwa <reiner Verweoh
selung' ihr Dasein verdankten, wird jetzt niemand mehr mit Löwe
für möglich erklären wollen (vgl. bei Birt a. a. O. S. 240 Anm. I) J.
Ob man die vulgäre Form dem· Steinmetzen oder etwa dem Con
oipienten selbst auf Reohnung zu sohreiben habe, ist, wenn auoh
an' sioh nioht ohne jedes Interesse, doch flir unsere Erörterung
gleichgiltig. Was Mommsen ZUl" Erklärung von mawres dar
gelegt hat, wird durch die neue Lesung und Auslegung der Stelle
nicht berührt. - Auch quaternos in Z. 44 ist dann völlig correct,
nUl' ist danach nicht Semicolon, sondern Komma zu setzen, da
eo;igi ()JJortebit' so gut hierzu wie zu dem Folgenden gehört.

2) Z. 14 ff. bietet Mominsen folgendermassen : ![Jrmceps ad
off[ic-ia] lem intra civitatem dandum ItaUc[os] fritici modios quin
qUß aut pretium frumenti (seiL consequetur); intra decimum mo
dias septem aut pretium modiorum septem; et'iam per dena milia
b'ini modi vel (Jorum praetia subcrescant; si mittendus sit trans
mare, centum modi' vel rnodi01'um centum praet.ium sufficiet. An
dieser Stelle hatte ioh schon seit langer Zeit Anstoss geno,mmen;
denn wenn der Conoipient wirklioh hatte sohreiben wollen.: intra
decil mum (soil. miliarium) modws septem oet., so würde er, meine
ich, das Folgende etwa so haben anschliessen müssen: etiarn am
plius per dena müia oder amjJlius per alia dena miUa subcre
seant. loh habe daher sohon vor 1888 zu Z. Hi die Vermuthung
PR! statt DECl an den Rand der betreffenden Corpusschede ge
schrieben. Diese Vermuthung ist durch Dessau worden:
er las auf dem Stein r/I und notirte dabei, dass der fl'ste Buch
stabe sowohl ein P als ein D sein könne, zwischen ihm und I
aber nur für noch einen Buchstaben Platz sei. Es ist also be
stimmt PRll MVlVI zu lesen. Das Honorar des princeps steigerte
sich bei Commissionen ausserhalb der Stadt, aber innerhalb des
ersten Meilensteins um 2 modii und um ebensoviel bei jeden wei
teren 10 Meilen. Für überseeische Touren galt ein besonderer Tarif.

3) Ob die postulatio in Gegenwal't der Parteien oder in Ab
wesenheit des Verklagten sioh abspielte, darüber waren die Ge
lehrten bislang im Zweifel. Mommsen meint, dass unser Edict
für die Anwesenheit des Verklagten spreohe, sofern es das Ho
norar nicht dem 8colasticus, sondern den sco'tastici zu zahlen heisse.
Dieser Grund scheint mir nicht UberzeugemL Denn wenn vorher
bei der Festsetzung der Honorare des princeps, corniculat'ius und
commentariensis diese Offioialen nur im Singular genannt werden,
so ist das selbstverständlioh, weil eben nur ein princeps, ein
cornicularius, ein commentariensi.s in dem offichlm des Statthalters
VOll Numidien wie in jedem anderen vorhanden war. Ebenso
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einfach erklärt sieh aber auch del' Plural, wo von den scllolastici
die Rede ist, daher, weil mehrere Anwälte bei jedem officium
practicirten, so dass bald dieser, bald jener von den Klägern für
ihre Vertretung in Anspruch genommen wurde. Es kommt norh
llinzu, dass die Sporteln der Anwälte fiir die drei Arten von
gerichtlichen Verhandlungen (postulatio, contrarIictio, causa in ur
guenti (inienda) zusammen aufgeführt werden. Auch daraus schon
würde sich der Plural scolastici genügend erklären. - Gleich
wohl glaube ich in der Sache selber Mommsen zustimmen zu
mUssen. Denn da die SllOl'teln, die nachher für die contrarIictio
und die causa i,n z~rguenti {inienda angesetzt werden, ohne dass
es ausdrücklich vermerkt würde, zweifellos den Anwälten beider
Parteien zu zahlen waren, so empfiehlt sich die Annahme, dass
dies auch bei der postulatio gelte und dieselbe so gut wie die
anderenbeiden gerichtlichen Acte in Gegenwart beider Parteien
vorgenommen worden sei.

Anders scheint mir die Sache bei den e.:tceptores zu stehen.
Dass deren zwei bei der postulatio thätig gewesen seien, folgt
aus dem Plural Z. 34 ebensowellig (s. oben) wie aus der Er
wägung, dass die Niederschrift der Verhandlung in zwei Exem'
plaren, für den Kläger und den Verldagten, ausgefertigt werden
musste. Im Gegentheil, es will mich nicht natürlioh dünken,
dass bei der pOqtulatio wie bei den beirIen anderen, schon ge
nannten gerichtlichen Acten zwei Actuare, je einer fUr jede Partei,
thätig gewesen seien. Es lag doch viel daran, dass die schrift
lichen Beurkundungen der mündlichen Verhandlungen überein
stimmten. Das wurde jedenfalls besser erreicht, wenn sie von
einem, als wenn sie von zwei Schreibern hergestellt wurden. Da
gegen sehe ich keinen Grund, weshalb ein Schreiber den Er
fordernissen nicht hätte genügen sollen. lndess ich muss Zll

geben, dass diese dem heutigen Gerichtswesen entnommenen An
schauungen für die antiken Einrichtungen nicht unbedingt mass
gebend sind, wie denn der Actuar adel' Gerichtschreiber heut zu
Tage ein wirklicher Beamter ist, dagegen der exceptol' bei den
Römern, wenigstens noch im vierten Jahrhundert 1, dieselbe freiere
Stellung einnahm wie der schclasticus. Freilioh zählt er schon
in deI' llotitia dignitatum zu den Officialen, und das scheint denn
doch wieder dafür zu spl'echen, dass sich bei den Alten in die
sen Verhältnissen dieselben Bedürfnisse fühlbar machten wie
bei uns.

Giessen. Johannes Schmidt.

Betbmann-Hollweg Civilproccss UI S. 154.
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